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Bezahlte Nebentätigkeiten von Journalisten der öffent-
lich-rechtlichen Medien in Thüringen

Es ist möglich, dass bezahlte Nebentätigkeiten von Journalisten, die für 
öffentlich-rechtliche Medien tätig sind, Interessenkonflikte schaffen und 
damit die Unabhängigkeit und Glaubwürdigkeit der Berichterstattung 
beeinträchtigen. Die folgenden Fragen dienen der Informationsgewin-
nung darüber, wie die Landesregierung sicherstellt, dass Compliance-
Regeln bei der Beauftragung von bezahlten Nebentätigkeiten für Jour-
nalisten eingehalten werden.

Ich frage die Landesregierung:

1. Sind in den letzten fünf Jahren Journalisten des MDR mit bezahl-
ten Nebentätigkeiten für Landesministerien und -behörden beauf-
tragt worden, wenn ja, mit welchen bezahlten Nebentätigkeiten und 
in welcher Höhe?

2. Wie bewertet die Landesregierung die  Beauftragung solcher bezahl-
ten Nebentätigkeiten vor dem Hintergrund der grundgesetzlich ga-
rantierten Staatsferne des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und der 
Unabhängigkeit der Berichterstattung gemäß § 6 des Medienstaats-
vertrags?

3. Wie stellt die Landesregierung sicher, dass bei der Beauftragung von 
Journalisten des MDR mit bezahlten Nebentätigkeiten die Compli-
ance-Regeln eingehalten werden?

4. Hat die Landesregierung in den letzten fünf Jahren Anfragen an den 
MDR zu bezahlten Nebentätigkeiten von Journalisten gestellt, wenn 
ja, welche und mit welchen Ergebnissen?

5. Wie bewertet die Landesregierung den Umgang des MDR mit mögli-
chen Interessenkonflikten im Zusammenhang mit bezahlten Neben-
tätigkeiten von Journalisten?
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